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Kemstüok: Gesetz zum Scl[utz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)

his±  häufig gestellte Fragen und kritikpunkte am Gesetzentwurf und Stellungnahme

L        Fragenzumlnha]t

Nr. Fra£e .Antwort   .
1

1.1 Welchen Zweck verfol8t das Das Gesetz setzt die Richtlinie (EU)
GeschGehG? 2016/943 zum, Schutz von Geschäftsgeheim-     !

nissen um. Diese istam 8. Juni 2016 in Kraft    !(<getretenundmussbiszum9.Juni2018

umgesetzt werden. Duch die Richtlinie wird    :
ejn europaweit einheitlicher Mindestschuti  ;
filr Geschäftsgeheimnisse gewährleistet. Dies   ;

ist ein vorteil flLr innovationsstarke deutsche     :

Untemehmen, die damit in zukunft Ansbm-     ;
che bei Rechtsverletzungen  in ganz Euopa      £
besser duchsetzen können.
BeisDie]: Ein deutsches mittelständisches

Unt;riehmen arbeitet em mit st]ezialisierten
Zulieferem aus Frankreich und Tschechien

zusammen. Für di6' Herstellum der ari dem
EU-Ausland gelieferten Teile müssen
vertraulich`e Baunläne weiteigef!eben werden.   :
`In zukunft können sich die untemehmen          ;

daraufverlassen. dass der Mindestschutz fiir     :`

Geschäft;Eeheimnisse euoDaweit einheitlich    {

ist  T`:^ T)^~1-.-1---:-J^_  _:___1___  T  x_i__      :
•-         ..      -.    -          ..    -.           .          -,.    -.       .       .    .    -~'     =              -.     .    -.'    '-      ''  -             -.,    .  ,         ...  .    --`=,,    .            -   --             E!

1.2` Welchen Anwendungsb€itich hat das Das GeschGehG regelt die An§prüct[€               ;
GeschGehG? zwischen priv`aten bei der rechts`ridrigen          `:`-J

Erlangung, Nutzung und Offenbarung von

Geschäftsgeheimnissen. Besonders schwer-       i
wiegende Rechtsverletzungen werden unter      :q



Strafe gestellt. AUßerdem rggelt das Gesetz

die Voraussetzungen fiLr die rechtmäßige

OffenlegungvonGeschäftsgeheiinnissen.`

1.3 Was änderi sich duch das GeschGehG Nach bisheriger Rechtslage wurden
fiir den lnhaber eines Geschäftsgeheim- Geschäftsgeheimrisse nu über strafi.echt-
nisses?   , liche Regelungen geschützt (.§§  17 ff. UWG),

zivilrechtliche Ansprüche bestanden nu auf

Grundlage der Generalklauseln des BGB.

Mit dem GeschGehG wird nunmehr ein
i ntere;seng€iechtes u n d ä usdifferenziertes
riaftungssystem mit klarer Rechtsgrund-
lage für zivi]rechtliche Anspi.üche einge-

-ftihrt..  .    `

1.4 Gibt es Regelupgen zum Schutz von Das GeschGehG erhält Regelungen ftlr Sach-
Arbeitnehmervertret6rn, verh.alte, in denen der Erwerb, die Nutzung
Whist]eblowern und Journalisten?\ oder die Offenlegung von Geschäftsgeheim-

nissen nicht rechtswidrig ist, zum Beispiel

wenn die Handlug dem Schutz der Mdi-
nungs- und lnfomationsfieiheit oder der
Offenlegung von Fehlvei.h`alten und rechts-
widrigen Handlungen dient.

Das Gesetz wird hierbei den Schutz von
Whistleb]owern und Journalisten verbes-
sern. Zud6ih werden Ausnahmen zdm

Schutz d;r Anhörungs-und Mitbestim-
mungsrechte der At.beitnehmervertretung

geschaffen. Die Arbeit des Betriebsrats sowi`e
di;TätigkeitaerGewerkschaftenwirddaher
duch das GeschGehG nicht tangiert.
BeisDie]e: Ein Mitarbeiter wendet sich an die

Arbeitnehriervertretum. um die§e über
gesundheitsschädliche Arbeitsbedin"n gen
im Betrieb zu infomieren. Trotz Hinweises

auf Kinderarbeit in einem Lieferbetrieb in
Indien. weiE!ert sich die Geschäftsleitung. auf

eine Verbesserum der ArbejtsbedimLmgen in   `

dem Lieferbetrieb hinzuweisenirken. Um '
Abhilfe zu schaffen infomiert ein Mitarbeiter

-         ,   -=-`-.','='`                -          -               -                 .      €-.-=-



eine JOLmalistin.

1.5 Werden Geschäftsgeheimnisse auch im Duch Regelungen zu Geheimhdtung im

gcrichtliclien .V;rfali ren geschützt? zivilgerichtlichen Verfähren wird der Scliutz
von Geschäftsg?himh.issen vor €iner
Offenlegung währ€nd €ines Gei.icl)ts-
verfal]ren5 nachhaltig verbes§ert. So können
streitgegenständl iche lnfomationen mit

• Klageeihreichung als geheimhaltungsbe-

dürftig eingestuft werden. Alle Personen, die

an-dem Verfahren beteiligt sind, müssen

derartige lnfo-ätionen auch nach Verfah-
rensb.eendigimg vertraulich b.ehandeln `ind
dtlrfen sie nicht nutzen. Weiterhin kann der
Personenkreis begrenzt wcrden, der Zugang
zu Dokumenten und Verhandlungen hac in .
denen Geschäftsgeheimnisse cröffiiet werden.

BeisDie]: Ein Gericht ordnet an. dass nu der
•Anwalt sowie ein ausgewählter Mitarbeiter

eines Untemehmens Zuqam z`; '
Prozessunterlagen mit vertraulichen
Infomatidnen erhält.

1.6 Handelt es sich bei den im GeschGehG Mit dem GeschGehG werden neue Regelun-
vorgesehenen Regelungeri zu Verdau- gen zur Vertraulichkeit im gerichtlichen Ver-
lichkeit im gerichtlichen Verffihren um fiihren eingefiihrt. Sie sind  w€der mit dem in

ein in camera Verfhhr€n oder eine camera verfahren dä §§ 99 ff. VwGo

gesetzliche Nomierung des Düsse]dor- vergleichbar noch mit dem so genannten
fer Verfaltrens im Patentrecht? Düsseldorfer V€rfahren im Patentt.echt.

Das in ca-mera Verfahren der VwG0 regelt
die Geheimhaltung behördli cher lnfbmati.o-
nen im Rahmen eines Zwischenverfährens
vor 'einem höheren Gericht .

Beim Düs§eldorfer`Verfähren wird deL

Antragste]ler auf seinen Antrag hin ausge-

schlossen.   .

Im .GeschGehG wird dagegen duch das
Gericht der Zugang der gegneriscl.en Partei
2" Teilen def mündlichen Verhandlung bzw.
des Beweisaufiiahmeverfährens beschränkt.



1.7 Warum rid in. DEU ein neues Die Richtlinie a]U) 2016/943 enthflt diffe-

Stammgesetz geschaffen während die    . renzierte Regelungen sowohl zur rechtswid-

Regelungen zu Geschäftsgeheimnissen riggn als7auch zu rechtmäßigen Erlangung,

in AUT in das Bundesgesetz gegen den Nutzung und Offinlegung und daraus resul-

mlauteren Wettbewerb integriert tierenden Rechtsfolgen vor. Diese Vbrschrif-

werden? ten gelten ümbltängig vo-n einem W.ettbe-

werbsverhältnis und i)assen damit nicht zu
Systematik des deutschen UWG. Daher ist

die Schaffimg eines neuen Stammgesetzes die
sachgemäße Lösmg,

1.8 Hat das d`eschGehG Auswirkungen Der 86griff des Geschäftsgeheimnisses rird  .

auföffentlich-i.e€ht]iche.Regelungen nur auf das GeschGehG 'bezogen festgelegt.

zu.m lnformationszugang wie z. 8. Definitionen in anderen Gesetzen wie z. 8.

den Zugang von Bürgem zu IFG, VIG und UIG sind nicht betroffen. Das

behördlicheri lnfomatiohen (duch IF.G, GeschGehG regelt zuderi.nicht, wie staat-.

VIG, UIG) oder ein mögliehes Gesetz [iche Ste[]€n mit Gescl]äftsget]eimnissen.

zu Überprüfimg von Algorithme^n umgelm müssen. MÖchte der Gesetzgeber

durch staatliche Stel]en? weitergehende Transpargnz in bestimmten

Recrisbereichen vorsehen, kam er dies auch
unter Berücksichtigung des GeschGehG
weiterhin tun.

Nr, Fra£e Antwort
11.1 Wird der Begriff des geschützten Nein. Wir gehen nicht davon aus, dass im

Geschäftsgeheimnisses-ausgeweitet,. Ergebnis mehr lnformtionen a[s bislang

.weil auch lnfomationen über recht§- als Geschäftsgebeimbis geschützt werden.

widrigeHmdlungengeschützt'werden meizu tragen night zuletzt auch die

und zukünftig auf das einschränkende umfangreichen Regelungen zum Schutz von

Kriterium eines obj ektiven Geheimhal- Whistleblowem, Joumalisten und

tungsinteresse verzichtet wird? Gewerkschaften bei.

Der. Begriff des Geschäftsgeheimni§ses wird   .

im GeschGehG nunmehr 6rstma].s für ein6

gesetz]iche Spezialmaterie derin ie rt.
Bislang wurde dieser Begriff lediglich von

der Rechtsprechung konkretisiert. Ineser



bisherige, zum Teil abweichende Begriff gilt
z*st`i€`,1! a._:±S:ä

ffir andere Gesetze auch weiterhin.

n.2   -_ Können Untemehmen Zukünftig über Über das Vorliegen eines Geschäftsgeheim- %`j%St€2€,>'•tFw*.'£+Bjä•r#
ä?:\`3{!v*L.#?t'``i:i!.'b?=,~1Ö(,%;*j*+'+:*.ä.'`f§:',`',,_`1rjs`

die Einstufi)ng von lnformationen als nisses entsct]eidet selbstverständlich. p icht

geheimhaltungsbedürftig ,se]bst das Untern€lip)en, 8ondern im Sdeitfall das

bestimmeb, wann €in Geschäftsge- zuständige Gei.icht. Das Gericht muss gst.  '
•heimnis vor]iegt? auch darüber befinden, ob die lnfomation     ,

tatsächl ich wirtschaftli chen , Wert besitzt und

ob die vom Untemehmep getroffenen
Geheimhaltungsmaßnahmen im Einzelfall
tatsächlich ang6messen waren.

11.4 Wird der Schutz von Wliist[el)lowern Der Schutz von Hinweisgebem im ¥ää&s5#S^iY(

'-                    ( . im GeschGehG verkürzt und die deutscheb Recht ebtspriöl)t vol]umfänglich

Richtlinje damit unzureichend in den Vorgaben der Richtlinie, cinschließlich

deutsches Recht umges;tzt, weil der E"ägungsgrund 20.
Hinweisgeber in der Absicht handeln

Erwägungsgrund 20 setzt nach seinem klaren   .muss, das allgemeine 'öffentliche

Interesse zu schtltzen? Sieht auch das Wortlaut voraus, dass der Hinweisgeber

euopäische Recht, speziell
.,allen Grund hatte, in gutem Glauben davon

Ei.wägungsgrund 20 -der Richtlinie ein avszugeh.en, dass sein Verhalt6n den in der '

solches subjektives Element bzw. eine Richtlinie festgeledeh angemessenen

„Gesimmgsprüfimg" vor? Kriterien entspricht".

Artikel 5 Buchstabe b der Richdinie

konkretisiert dies dahingehend, das.s der

Hinweisgeber „in der Absicht geliande]t

hat, das al[g;meine öffentlicl)e lnteresse-zu

schützen"..                                                             `

11.5 Der Schutz von Wriistleblowem ist  . Der Gesetzentwurf regelt - wie die zugrunde
r.`t`/,gi%,t',\r7

weiterhin unzureichend, weil diese nach liegende EU:Bjchtlinie - nu den Schutz von

rie vor gekündigt werden können, Geschäftsgeheimnissen und in diesem

wem sie als Geschäftsgeheirinisse Zusammenhang. auch den sachgerechten

gel'tende lnfomationen über rechtswid- Schutz von.Whistleblowem. Es wird eine im

rige Handlungen offenbaren. Arbeitst.echt zu ti.efrende Beweilung sein,
ob ud unter 'welchen Voraussetzungen dje
Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ein

Kündigungsgrund sein kann. Es liegt aber

nahe, dass die im GeschGehG .getrqffenen

Wertungen in einem arbeitsgerichtl ichen

Verflhren angemessen berücksichtigt werden.



11.6 Der Begiff des Geschäftsgeheimnisses Stimmt nicht. Die Definition des Geschäfts-
schränkt lnformationsfreiheits- geh;imnisses gjlt nur fiür das GeschGehG,  .
anfragen weiter €in. .So könhe der niclit für öffeDtlich-reclit]iche   `.

StaatAntwbrtenaufBürgerfi-agennoQh Informa tionszugangsgesetze (siehe oben
einfacher als bisher verweigeri indem Nummer 1.4). Gesetzliche Ausnahmen vöm
er sich auf vertrauliche Untemehmen- G6heimnisschutz (wie z. 8. im VIG ftir
sinfomationen berufe. unzulässige.Abweichungen von gesgtzlichen

Anforderungen) gelten selbstverständ®lich

weiter.

11.7 Die Regelungen zu Gcheimlialtung EinezusätzlicheBelast-ungfürdieGe,richte
im gericlitljchen Verfahren werden ist nicht gegeben. Dicse mussten sich auch
die Gerichte 'mit einem neuen Verfh- bisher schon mit Klagen wegen dcr
ren be]asteh. Verletzung von Geschäftsgeheimnissen

befassen. Das neue Verfthren schafft klare
Strukturen und trägt zu besseren
Handhabbaßkeit bei. Um den Aufwand filr die

Gerichte zu begrenzen, könneh die l.änder die

gerichtliche Zuständigkeit j eweils bei' dem
L'andgericht eines Landes konzentrieren und
• auch länderübergreifend zusammenarbeiten.


